
Geschäftsbericht 2025

© Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 2026

Spitalrat

Der Spitalrat der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
Mit der Verselbstständigung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich zu einer 
selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt erhält die PUK gemäss Gesetz über die 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUKG) per 1. Januar 2018 einen Spitalrat. Der 
Spitalrat ist das oberste strategische Führungsorgan der PUK. Der Regierungsrat des 
Kantons Zürich wählt die Präsidentin oder den Präsidenten sowie die weiteren Mitglieder 
des Spitalrats jeweils per 1. Juli für eine Amtsdauer von vier Jahren. Der Kantonsrat des 
Kantons Zürich genehmigt diese Wahl. Die Spitalrats-Mitglieder sind nach Ablauf der 
Amtsdauer wiederwählbar.

Die Mitglieder des Spitalrats
Der Spitalrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
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v.l.n.r.

—Doris Albisser
—Dr. Regula Ruflin
—Prof. Dr. med. Martin Hatzinger 
—Dr. Barbara Rigassi
—Dr. Markus Braun
—Christoph Franck
—Susanne Vanini
—Dr. Renzo Simoni, Präsident
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Aufgaben des Spitalrats
Der Spitalrat nimmt folgende Aufgaben wahr:

—Er regelt die Zusammenarbeit mit Hochschulen und schliesst die entsprechenden 
   Verträge ab.
—Er stellt zuhanden des Regierungsrats des Kantons Zürich Antrag für finanzielle 
   Beiträge. 
—Er ernennt die Spitaldirektorin oder den Spitaldirektor und die weiteren 
   Mitglieder der Geschäftsleitung.
—Er ernennt die Klinik- und Institutsdirektorinnen und –direktoren. In Abhängigkeit ihrer 
   Anstellung erfolgt dies in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich. 
—Er übt die Aufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen aus.
—Er regelt die Zuständigkeit der Organe und Organisationseinheiten der Psychiatrischen 
   Universitätsklinik Zürich zum Erlass von Anordnungen.
—Er sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und ein internes Kontrollsystem.
—Er erlässt:
    —das Organisationsreglement
    —das Spitalstatut
    —das Personalreglement
    —das Finanzreglement
    —die Taxordnung
    —sowie weitere Reglemente

—Er setzt die vom Regierungsrat des Kantons Zürich beschlossene Eigentümerstrategie 
   um und erstattet der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich Bericht darüber.
—Er legt die Unternehmensstrategie fest.
—Er ist verantwortlich für die Erfüllung der Leistungsaufträge des Kantons Zürich, 
   schliesst Leistungsvereinbarungen mit den zuständigen Direktionen des Regierungsrats 
   ab und legt die weiteren Leistungen fest.
—Er verabschiedet den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und den Antrag zur 

 Verwendung des Gewinns oder zur Deckung des Verlusts zuhanden des Regierungsrats 
 des Kantons Zürich.




